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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie viele Windkraftanlagen es derzeit in Baden-Württemberg gibt (bitte ta-
bellarisch dargestellt und aufgeteilt nach Standort, Datum der Inbetriebnahme, 
Hersteller, Generatorenleistung, Nabenhöhe, Rotorendurchmesser sowie nach 
Status der Aktivität der jeweiligen Anlage);

2.  welchen Anteil die Windkraft konkret am von ihr im Koalitionsvertrag (Seite 6) 
angekündigten Flächenziel für Windkraft- und Freiflächenphotovoltaikanlagen 
in Höhe von zwei Prozent haben soll und welche Änderungen sie im Landes-
planungsgesetz vorsieht, um dieses Ziel zu erreichen; 

3.  wie groß die derzeitige bezüglich der Windhöffigkeit geeignete Fläche in Ba-
den-Württemberg insgesamt ist und welchen Anteil davon Flächen im Staats-
wald und landeseigene Flächen ausmachen (bitte aufgeschlüsselt nach Lage 
und Größe der jeweiligen Flächen sowie dem jeweiligen errechneten jährlichen 
Netto-Energieertrag);

4.  wie groß von diesen derzeitigen bezüglich der Windhöffigkeit geeigneten Flä-
chen der Flächenanteil mit Flächenrestriktionen ist und um welche Flächen-
restriktionen es sich hierbei handelt (bitte aufgeschlüsselt nach Art, Lage sowie 
Größe der jeweiligen Flächen, dem jeweiligen errechneten jährlichen Netto-
Energieertrag und den dort jeweils vorliegenden Restriktionen);

5.  wie sich die jährliche Netto-Energiegewinnung der bisher im Staatswald und auf 
landeseigenen Flächen bestehenden Windkraftanlagen in den vergangenen fünf 
Jahren entwickelt hat, insbesondere auch im Vergleich zur bisher produzierten 
Energie von Windkraftanlagen an anderen Standorten in Baden-Württemberg (bitte 
aufgeschlüsselt nach Jahren und nach Spitzen- sowie Durchschnittswerten);
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 6.  mit welchen Ergebnissen sie durch die im Koalitionsvertrag (Seite 115) an-
gekündigte erneute Bewertung windhöffiger Standorte im Staatswald rechnet 
unter Angabe, ab wann diese Ergebnisse vorliegen sollen;

 7.  wie sich die personelle Ausstattung zum Ausbau der Windkraft in den letzten 
zehn Jahren an den Landesministerien und den nachgeordneten Behörden ent-
wickelt hat und mit welchen Aufgaben und Personalmitteln die von ihr ge-
planten fünf neuen Stellen für das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Ländlichen Raum ausgestattet werden sollen (bitte aufgeschlüsselt nach 
Jahren, nach Behörde, sowie Summe der Personalstellen, Wertigkeit der Per-
sonalstellen und Summe der Personalmittel pro Behörde und Jahr);

 8.  welche naturschutzgesetzlichen Vorgaben es derzeit bei der Planung, der Ge-
nehmigung und dem Bau von Windkraftanlagen in Baden-Württemberg gibt, 
insbesondere im Staatswald und auf landeseigenen Flächen;

 9.  inwiefern bisher welche artenschutzrechtliche Ausnahmen gemäß dem Bun-
desnaturschutzgesetz für die Installation von Windkraftanlagen in Baden-
Württemberg, insbesondere im Staatswald und auf landeseigenen Flächen 
getätigt wurden unter Darlegung, welche Verbotstatbestände den geplanten 
weiteren Ausbau der Windkraft ihrer Ansicht nach behindern könnten;

10.  welche Maßnahmen sie konkret vorsieht, um wie von ihr im Koalitionsvertrag 
(Seite 24) angekündigt, die Vergabeverfahren für Windkraftanlagen zu ver-
einfachen unter Angabe, ab wann sie diesbezüglich mit ersten Ergebnissen 
rechnet;

11.  welche Maßnahmen sie konkret im Rahmen der im Koalitionsvertrag (Seite 24) 
angekündigten Vermarktungsoffensive vorsieht, mit der sie mindestens die 
Hälfte der Flächen bereitstellen möchte, die zur Erreichung der energiepoliti-
schen Ausbauziele im Bereich der Windkraft landesweit jährlich erforderlich 
sind unter Angabe, ab wann sie diesbezüglich mit ersten Ergebnissen rechnet;

12.  wie hoch die Ressourcen sein werden, die sie ‒ wie im Koalitionsvertrag 
(Seite 115) angekündigt ‒ ForstBW für die von ihr geplante Vermarktungsof-
fensive bereitstellen möchte (bitte aufgeschlüsselt nach Sach- und Personalmitteln);

13.  welche Maßnahmen sie konkret vorsieht, um die aus ihrer Sicht notwendige 
Vereinheitlichung, Digitalisierung und Qualitätssicherung der Flächennut-
zungspläne und Regionalpläne sowie die Anpassung der Windenergie-Tabu-
zonen der Flugsicherung an den tatsächlichen Bedarf (siehe auch Koalitions-
vertrag Seite 24) zu erreichen unter Angabe, ab wann sie jeweils mit ersten 
Ergebnissen rechnet;

14.  welche Waldfläche durch das von ihr anvisierte Ziel, bis zu 1.000 Windener-
gieanlagen im Staatswald und auf landeseigenen Flächen zu errichten, gero-
det werden und nach § 9 Landeswaldgesetz wieder aufgeforstet werden muss 
unter Angabe, inwiefern diese Wiederaufforstungen auch Auswirkungen auf 
artenreiches Offenland haben werden;

15.  welche Kosten durch die Rodungen und Wiederaufforstungen insgesamt ent-
stehen werden.

30.6.2021

Karrais, Bonath, Dr. Rülke, Haußmann, Goll, Dr. Timm Kern, Weinmann, 
Birnstock, Brauer, Fischer, Heitlinger, Hoher, Dr. Jung, Reith, Scheerer, 
Dr. Schweickert FDP/DVP
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B e g r ü n d u n g

Die Landesregierung kündigt im aktuellen Koalitionsvertrag den Ausbau der 
Windenergie in Baden-Württemberg, insbesondere im Staatswald und auf landes-
eigenen Flächen an. Der Antrag soll in Erfahrung bringen, welches konkrete Vor-
gehen sie dabei vorsieht.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 23. Juli 2021 Nr. 4-4516/153 nimmt das Ministerium für Um-
welt, Klima und Energiewirtschaft im Einvernehmen mit dem Ministerium des 
Inneren, für Digitalisierung und Kommunen, dem Ministerium für Finanzen, dem 
Ministerium für Verkehr, dem Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz und dem Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen zu 
dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen 
zu berichten,

1.  wie viele Windkraftanlagen es derzeit in Baden-Württemberg gibt (bitte tabel-
larisch dargestellt und aufgeteilt nach Standort, Datum der Inbetriebnahme, 
Hersteller, Generatorenleistung, Nabenhöhe, Rotorendurchmesser sowie nach 
Status der Aktivität der jeweiligen Anlage);

In Baden-Württemberg sind derzeit 750 Windkraftanlagen in Betrieb. Die Auf-
schlüsselung der Daten nach den gewünschten Kriterien ist der Tabelle im An-
hang zu entnehmen. Grundsätzlich sind diese Daten im Internet über den Daten- 
und Kartendienst UDO der Landesanstalt für Umwelt (LUBW) stets aktuell und 
für die Öffentlichkeit zugänglich abrufbar.   

2.  welchen Anteil die Windkraft konkret am von ihr im Koalitionsvertrag (Seite 6) 
angekündigten Flächenziel für Windkraft- und Freiflächenphotovoltaikanlagen 
in Höhe von zwei Prozent haben soll und welche Änderungen sie im Landespla-
nungsgesetz vorsieht, um dieses Ziel zu erreichen;

Im Koalitionsvertrag wurde ein Mindestflächenziel in Höhe von zwei Prozent der 
Landesfläche für Windenergieanlagen und Photovoltaikfreiflächenanlagen fest-
gelegt. Dieses Mindestflächenziel wurde so gefasst, dass notwendige Abstände 
zwischen den Anlagen enthalten sind und ist insoweit auch nicht vergleichbar mit 
der von Erneuerbare-Energien-Anlagen überbauten oder versiegelten Fläche. Die 
flächenspezifischen Stromerträge bei Windenergie und Freiflächenphotovoltaik 
belaufen sich insgesamt auf eine ähnliche Größenordnung. Das im Koalitionsver-
trag vereinbarte Mindestflächenziel trifft, auch mit Blick auf die unterschiedlichen 
Potenziale in den verschiedenen Landesteilen, keine Vorfestlegung zu dem Ver-
hältnis zwischen Windenergie und Freiflächenphotovoltaik. 

Die weitere Ausgestaltung des Flächenziels wird derzeit innerhalb der Landes-
regierung diskutiert.
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3.  wie groß die derzeitige bezüglich der Windhöffigkeit geeignete Fläche in Ba-
den-Württemberg insgesamt ist und welchen Anteil davon Flächen im Staats-
wald und landeseigene Flächen ausmachen (bitte aufgeschlüsselt nach Lage 
und Größe der jeweiligen Flächen sowie dem jeweiligen errechneten jähr-
lichen Netto-Energieertrag);

Auf Basis des Windatlas Baden-Württemberg 2019 wurde eine umfangreiche Po-
tenzialanalyse durchgeführt. Dabei wurden anhand bestimmter Kriterien wie z. B. 
Naturschutzgebieten oder Abständen zu Siedlungen, die mittels eines geographi-
schen Informationssystems auf die Fläche angewendet wurden, Potenzialflächen 
ermittelt (vgl. Frage 4). Jedoch sind nicht alle wünschenswerten Informationen 
landesweit und aktuell verfügbar bzw. quantifizierbar oder bedürfen einer detail-
lierten orts- und fallbezogenen Prüfung, wie z. B. der spezielle Artenschutz oder 
das Landschaftsbild. Daher fällt das tatsächlich realisierbare Potenzial deutlich 
geringer aus. Hierzu wird auch auf die Stellungnahme der Landesregierung zu 
den Fragen 1 bis 3 der Kleinen Anfrage 16/6834 und die Stellungnahme der Lan-
desregierung zu Frage 4 der Kleinen Anfrage 16/7440 verwiesen. 

Aus dieser Potenzialanalyse ergibt sich für Baden-Württemberg rechnerisch eine 
Gesamtfläche von etwa 419.000 ha, die über ein ausreichendes Windangebot ver-
fügt und keinen – landesweit verfügbaren – Ausschlusskriterien unterliegt. Dies 
entspricht etwa 11,8 % der Fläche Baden-Württembergs. Von dieser Gesamt-
fläche werden etwa 220.000 ha (6,2 % der Landesfläche) als bezüglich Windhöf-
figkeit geeignete Flächen und 199.000 ha (5,6 % der Landesfläche) als bezüglich 
Windhöffigkeit geeignete Flächen mit Flächenrestriktionen eingestuft. Letztere 
werden auf der Karte https://www.energieatlas-bw.de/wind/ermittelte-windpoten-
zialflaechen als gelbe Flächen dargestellt.

In der Analyse wurde auch der Netto-Jahresstromertrag errechnet. Hierzu wurde 
die Anzahl der rechnerisch maximalen Anlagenstandorte mit Hilfe eines Simu-
lationsverfahrens abgeschätzt. Im Ergebnis ergaben sich etwa 12.000 Anlagen-
standorte mit einem rechnerisch maximalen Netto-Jahresstromertrag von etwa 
125.000 GWh auf bezüglich Windhöffigkeit geeigneten Flächen und etwa 8.000 
Anlagenstandorte mit einem rechnerisch maximalen Netto-Jahresstromertrag von 
etwa 85.000 GWh auf bezüglich Windhöffigkeit geeigneten Flächen mit Flächen-
restriktionen. 

Von den bezüglich Windhöffigkeit geeigneten Flächen liegen ca. 23.778 ha im 
Staatswald. Von den bezüglich Windhöffigkeit geeigneten Flächen mit Flächen-
restriktionen liegen ca. 39.977 ha im Staatswald.

4.  wie groß von diesen derzeitigen bezüglich der Windhöffigkeit geeigneten Flä-
chen der Flächenanteil mit Flächenrestriktionen ist und um welche Flächen-
restriktionen es sich hierbei handelt (bitte aufgeschlüsselt nach Art, Lage sowie 
Größe der jeweiligen Flächen, dem jeweiligen errechneten jährlichen Netto-
Energieertrag und den dort jeweils vorliegenden Restriktionen);

Zur Berücksichtigung bestimmter technischer und rechtlicher Aspekte (z. B. bau-, 
natur-, arten- und immissionsschutzrechtlicher Vorgaben), die bei der Errich-
tung von Windenergieanlagen beachtet werden müssen, wurde von Umwelt-
ministerium und LUBW ein Kriterienkatalog (https://www.energieatlas-bw.de/
documents/ 24384/24629/Kriterienkatalog+Windpotenzial/f6d437f4-472f-4738-
ba3c-b5407e58f06b) erarbeitet. Dieser umfasst ca. 40 relevante Kriterien für die 
vier Kategorien „Siedlung“, „Infrastruktur“, „Freiraum“ und „Turbulenzen“. Da-
bei wird zwischen sog. „Ausschlusskriterien“ (im Katalog rot hinterlegt darge-
stellt) und „Restriktionskriterien“„ (gelb hinterlegt) unterschieden. In Ausschluss-
flächen dürfen i. d. R. keine Windenergieanlagen errichtet werden. Diese Flächen 
wurden bei der Potenzialberechnung auch nicht berücksichtigt. Innerhalb von 
Restriktionsflächen ist die Nutzungsmöglichkeit für Windenergieanlagen auf-
grund bekannter Flächenrestriktionen im Einzelfall besonders zu prüfen. Diese 
Flächen mit Restriktionen machen 199.000 ha (5,6 % der Landesfläche) aus (vgl. 
Frage 3). Wesentliche Grundlage für diese Analysen waren dabei überwiegend 
landesweit verfügbare Geodaten. Lokale Gegebenheiten und Abwägungsentschei-
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dungen können im Rahmen eines solchen landesweiten Berechnungsmodells na-
turgemäß nicht oder nur bedingt berücksichtigt werden. 

5.  wie sich die jährliche Netto-Energiegewinnung der bisher im Staatswald und 
auf landeseigenen Flächen bestehenden Windkraftanlagen in den vergangenen 
fünf Jahren entwickelt hat, insbesondere auch im Vergleich zur bisher produ-
zierten Energie von Windkraftanlagen an anderen Standorten in Baden-Würt-
temberg (bitte aufgeschlüsselt nach Jahren und nach Spitzen- sowie Durch-
schnittswerten);

Diese Daten liegen der Landesverwaltung nicht vor und sind mit vertretbarem 
Aufwand nicht ermittelbar.

6.  mit welchen Ergebnissen sie durch die im Koalitionsvertrag (Seite 115) an-
gekündigte erneute Bewertung windhöffiger Standorte im Staatswald rechnet 
unter Angabe, ab wann diese Ergebnisse vorliegen sollen;

Es wird erwartet, dass auf Grundlage des neuen Windatlasses weitere windhöffige 
Standorte im Staatswald identifiziert werden können, von denen die ersten kurz-
fristig angeboten werden können.

7.  wie sich die personelle Ausstattung zum Ausbau der Windkraft in den letzten 
zehn Jahren an den Landesministerien und den nachgeordneten Behörden ent-
wickelt hat und mit welchen Aufgaben und Personalmitteln die von ihr ge-
planten fünf neuen Stellen für das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Ländlichen Raum ausgestattet werden sollen (bitte aufgeschlüsselt nach 
Jahren, nach Behörde, sowie Summe der Personalstellen, Wertigkeit der Perso-
nalstellen und Summe der Personalmittel pro Behörde und Jahr);

Für den Ausbau der Windkraft sind im Ministerium für Umwelt, Klima und Ener-
giewirtschaft folgende Stellen geschaffen worden:

*  Mangels anderweitiger zeitlich zurückliegender Richtsätze 2014 wurden die Richtsätze von 
2015 zugrunde gelegt.

Für den Ausbau der Windkraft sind in der LUBW folgende Stellen geschaffen 
worden:

Für den Ausbau der Windkraft sind in den vier Regierungspräsidien folgende 
Stellen geschaffen worden:

* Richtsätze von 2015
** Richtsätze von 2016
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Im Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz wurden 
keine Stellen explizit für den Ausbau der Windkraft zur Verfügung gestellt. Das 
Arbeitsaufkommen im Bereich „Ausbau der Windkraft“ hat in den vergangen 
Jahren 0,5 Vollzeitäquivalente (VZÄ) einer A15-Stelle gebunden. Der Forstlichen 
Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) wurden im genannten Zeitraum keine 
Stellen für den Ausbau der Windkraft zur Verfügung gestellt. Das Arbeitsauf-
kommen im Bereich „Ausbau der Windkraft“ hat in den vergangenen Jahren eine 
Person mit ca. 0,4 VZÄ gebunden. Hauptaufgabe waren fachliche Einschätzungen 
zu geplanten Windenergieanlagen bezüglich Artenschutz (insbesondere Auer-
huhn). Von 2014 bis 2019 gab es an der FVA das Forschungsprojekt „Auerhuhn 
und Windenergie“, welches aus Mitteln des MLR, des UM und Drittmitteln finan-
ziert wurde. Eine substanzielle, nachhaltige Stärkung der Forstverwaltung zum 
Ausbau der Windenergie hat bislang nicht stattgefunden. Für fünf Stellen in den 
Wertigkeiten 3x A14 und 2x EG12 (1x A14 und 1x EG12 Dauerstellen, übrige 
mit kw-Vermerk zum 1. Januar 2032) wurden ForstBW im Rahmen des 3. Nach-
tragshaushaltes zum StHPl 2021 Finanzmittel zur Verfügung gestellt.

Im Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen (bisher: Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau) gibt es keine Stellen bzw. Beschäftigte, die 
sich ausschließlich mit dem Ausbau der Windkraft befassen. Die Beschäftigten 
in den vorwiegend betroffenen Referaten („Raumordnung, Flächenmanagement“ 
und „Regionalplanung, Energiewende“) nehmen verschiedene Aufgaben wahr, 
wobei der Anteil der Thematik „Windkraftausbau“ an den Gesamtaufgaben je 
nach den aktuell anfallenden Tätigkeiten (z. B. Genehmigung von Windregio-
nalplänen, Erlass von Rechtsvorschriften, Herausgabe von Hinweispapieren, Be-
arbeitung von Einzelfällen, Eingaben etc.) im Laufe der letzten zehn Jahre höher 
oder niedriger war und sich immer wieder verändert hat.

Innerhalb der Genehmigungsbehörden für Windkraftanlagen (Untere Immissions-
schutzbehörden der Stadt- und Landkreise) werden durch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter verschiedene Aufgaben wahrgenommen und der Anteil „Wind-
kraftausbau“ hängt wesentlich davon ab, ob zum Erhebungszeitpunkt Genehmi-
gungsverfahren anhängig sind.  

8.  welche naturschutzgesetzlichen Vorgaben es derzeit bei der Planung, der Ge-
nehmigung und dem Bau von Windkraftanlagen in Baden-Württemberg gibt, 
insbesondere im Staatswald und auf landeseigenen Flächen;

Bei der Planung, der Genehmigung und dem Bau von Windkraftanlagen in Ba-
den-Württemberg gibt es insbesondere die folgenden naturschutzgesetzlichen 
Vorgaben, welche auch im Staatswald und auf landeseigenen Flächen gelten:

Schutzgebiete bzw. Schutz bestimmter Flächen

Die Festlegung von Vorranggebieten für die Windenergienutzung in der Regio-
nalplanung und die Darstellung von Flächen für die Windenergienutzung in der 
Bauleitplanung kommt in folgenden naturschutzgesetzlichen Schutzgebieten we-
gen deren besonderer Schutzbedürftigkeit nicht in Betracht:

• Nationalparke (§ 24 Bundesnaturschutzgesetz [BNatSchG]), 
• Nationale Naturmonumente (§ 24 Abs. 4 BNatSchG),
• Naturschutzgebiete (§ 23 BNatSchG),
• Kernzonen von Biosphärengebieten (§ 25 BNatSchG),

Entsprechendes gilt auch für Gebiete, die einstweilig sichergestellt sind (§ 22 
Abs. 3 BNatSchG) und für Gebiete, deren Unterschutzstellung förmlich eingelei-
tet wurde.

In gesetzlich geschützten Biotopen (§ 30 BNatSchG, § 33 NatSchG) und Natur-
denkmalen (§ 28 BNatSchG) sind Windkraftanlagen grundsätzlich ausgeschlos-
sen. Sie schließen jedoch eine Überplanung dieser Bereiche durch ein Vorrangge-
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biet oder eine Konzentrationszone nicht aus. Die Vereinbarkeit mit den geschütz-
ten Bereichen ist dann im Wege der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung 
über eine entsprechende Standortwahl, Ausgleichsmaßnahmen etc. sicherzustel-
len. Die Errichtung von Windkraftanlagen in gesetzlich geschützten Biotopen 
kann daher im Einzelfall möglich sein, wenn die Beeinträchtigungen ausgeglichen 
werden (§ 30 Abs. 3 BNatSchG). Unter den Voraussetzungen des § 67 Abs. 1 
BNatSchG kann im Einzelfall eine Befreiung vom Beeinträchtigungsverbot erteilt 
werden. Letzteres gilt auch für Naturdenkmäler.

Landschaftsschutzgebiete (§ 26 BNatSchG) und Pflegezonen von Biosphärenge-
bieten (§ 25 BNatSchG) unterliegen besonderen naturschutzrechtlichen Restrik-
tionen. Verordnungen zu Landschaftsschutzgebieten enthalten zumeist ein Bau-
verbot mit Erlaubnisvorbehalt, das auch für Windkraftanlagen gilt; auch für die 
Pflegezonen von Biosphärengebieten gilt ein Erlaubnisvorbehalt für die Errich-
tung baulicher Anlagen. Eine Erlaubnis ist in der Regel nicht geeignet, einen Wi-
derspruch des Vorhabens zum Schutzzweck der Verordnung auszuräumen. In die-
sen Gebieten kann daher eine naturschutzrechtliche Befreiung nach § 67 Abs. 1 
Nr. 1 BNatSchG im Rahmen von Einzelfallentscheidungen in Betracht kommen. 

Windkraftanlagen dürfen zudem grundsätzlich nicht zu erheblichen Beeinträch-
tigungen von Europäischen Vogelschutzgebieten und FFH-Gebieten führen (vgl. 
§ 33 Abs. 1 BNatSchG). Wenn die Planung, Genehmigung und der Bau geeignet 
sind, die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck dieser Gebiete erheblich zu be-
einträchtigen, sind die Vorschriften des § 34 BNatSchG anzuwenden. 

Auf Naturparkflächen, die zugleich anderen Schutzgebietsregelungen unterwor-
fen sind (z. B. Landschaftsschutzgebiete) gelten die Regelungen der jeweiligen 
spezielleren Schutzgebietsform. Für die übrigen Naturparkflächen können die 
Städte und Gemeinden nach den Naturparkverordnungen durch Bauleitplanung 
Erschließungszonen festlegen, in denen die Erlaubnisvorbehalte für die Errich-
tung baulicher Anlagen gemäß der jeweiligen Naturparkverordnung regelmäßig 
nicht gelten. Auf Flächen der Naturparke, die keinen anderen Schutzgebietsre-
gelungen unterworfen sind und für die keine Erschließungszonen festgelegt sind, 
gilt im Hinblick auf Genehmigungen für die Errichtung von Windkraftanlagen ein 
Erlaubnisvorbehalt nach den Naturparkverordnungen. Sofern im jeweiligen Ein-
zelfall eine Erlaubnis nicht erteilt werden kann, kommt eine Befreiung von den 
Vorschriften der Naturparkverordnung nach § 67 Abs. 1 BNatSchG in Betracht. 

Artenschutz

Die artenschutzrechtlichen Verbote der §§ 44 f. BNatSchG gelten in der Regio-
nal- und Bauleitplanung zwar nicht unmittelbar. Eine regional- oder bauleitpla-
nerische Festlegung bzw. Darstellung, die wegen entgegenstehender artenschutz-
rechtlicher Verbote nicht vollzugsfähig ist, ist jedoch nach der Rechtsprechung 
eine rechtlich nicht „erforderliche Planung“ und somit unwirksam. Daher ist bei 
diesen Planungen eine Prüfung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen der  
§§ 44 f. BNatSchG erforderlich. Auch im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 
sind die besonderen artenschutzrechtlichen Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 
zu beachten und eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung durchzuführen.

Eingriffsregelung

Die Errichtung von Windenergieanlagen ist zudem ein Eingriff in Natur und 
Landschaft (§§ 14 ff. BNatSchG). Die Anlagen sind so zu planen und zu errich-
ten, dass vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft unterlassen 
werden (§ 15 Abs. 1 BNatSchG). 
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9.  inwiefern bisher welche artenschutzrechtliche Ausnahmen gemäß dem Bundes-
naturschutzgesetz für die Installation von Windkraftanlagen in Baden-Würt-
temberg, insbesondere im Staatswald und auf landeseigenen Flächen getätigt 
wurden unter Darlegung, welche Verbotstatbestände den geplanten weiteren 
Ausbau der Windkraft ihrer Ansicht nach behindern könnten;

Die Erteilung von artenschutzrechtlichen Ausnahmen für die Errichtung und den 
Betrieb von Windkraftanlagen im Staatswald und auf landeseigenen Flächen wird 
nicht standardmäßig gesondert statistisch erfasst. Die Ermittlung sämtlicher bis-
her für die Errichtung und den Betrieb von Windkraftanlagen in Baden-Würt-
temberg erteilten artenschutzrechtlichen Ausnahmen ist nicht mit vertretbarem 
Aufwand möglich. 

Eine kurzfristige Abfrage bei den Regierungspräsidien und bei der LUBW hat 
ergeben, dass seit dem Jahr 2016 insgesamt in sieben Genehmigungsverfahren ar-
tenschutzrechtliche Ausnahmen erteilt wurden. Betroffen waren hierbei die Tier-
arten Rotmilan (3 Verfahren), Uhu (1), Raubwürger (1) und Haselmaus (3), aber 
auch die Pflanzenart Echter Frauenschuh (1). Die erteilten Ausnahmen betrafen 
ganz überwiegend das Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG), aber auch 
das Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG), das Beschädigungsverbot nach 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG und im Fall der Ausnahme für den Echten Frauen-
schuh das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG.

§ 44 Abs. 1 BNatSchG formuliert verschiedene Zugriffsverbote für besonders 
bzw. streng geschützte Tierarten. Die Frage, welche dieser Verbotstatbestände 
den geplanten weiteren Ausbau der Windkraft behindern könnten, kann nicht pau-
schal beantwortet werden. Ob eine Beeinträchtigung gegeben ist, muss jeweils im 
konkreten Einzelfall durch eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung beurteilt 
werden. Das Ergebnis dieser Prüfung ist dabei von vielen Faktoren abhängig, ins-
besondere von den spezifischen Gegebenheiten am konkret geplanten Anlagen-
standort. 

10.  welche Maßnahmen sie konkret vorsieht, um wie von ihr im Koalitionsvertrag 
(Seite 24) angekündigt, die Vergabeverfahren für Windkraftanlagen zu verein-
fachen unter Angabe, ab wann sie diesbezüglich mit ersten Ergebnissen rech-
net;

Das Angebotsverfahren für die Vergabe von Staatswaldflächen wird gegenwärtig 
von der Anstalt des öffentlichen Rechts ForstBW auf Grundlage der bisherigen 
Erfahrungen und unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Projektierer über-
arbeitet. Die von den Bewerbern einzureichenden Unterlagen sollen schlanker 
werden und sich auf die für die Projektplanung wichtigsten Punkte konzentrieren. 
Mit Ergebnissen wird diesbezüglich nach der Sommerpause gerechnet.

11.  welche Maßnahmen sie konkret im Rahmen der im Koalitionsvertrag (Seite 24) 
angekündigten Vermarktungsoffensive vorsieht, mit der sie mindestens die 
Hälfte der Flächen bereitstellen möchte, die zur Erreichung der energiepoliti-
schen Ausbauziele im Bereich der Windkraft landesweit jährlich erforderlich 
sind unter Angabe, ab wann sie diesbezüglich mit ersten Ergebnissen rechnet;

Mit einer intensiven Analyse aller windhöffigen Standorte unter Berücksichtigung 
vorhandener Restriktionen und unter Einbezug der planungsrechtlichen Rahmen-
bedingungen sollen Zug um Zug alle potenziellen Windkraftstandorte im Staats-
wald angeboten werden.

Der Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg hat zur Verein-
fachung sowie Vereinheitlichung der erforderlichen Abläufe zur Erreichung der 
energiepolitischen Ausbauziele im Bereich der Windkraft standardisierte Muster-
verträge zur Überlassung landeseigener Flächen zur Windkraftnutzung und ergän-
zend einen Musterzustimmungsvertrag mit Landpächtern zur Nutzung des Pacht-
gegenstandes zur Windenergiegewinnung eingeführt.
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12.  wie hoch die Ressourcen sein werden, die sie ‒ wie im Koalitionsvertrag (Seite 
115) angekündigt ‒ ForstBW für die von ihr geplante Vermarktungsoffensive 
bereitstellen möchte (bitte aufgeschlüsselt nach Sach- und Personalmitteln);

Die personelle Ausstattung bei ForstBW für die Aufgabenwahrnehmung im Zu-
sammenhang mit dem Windkraftausbau entwickelte sich wie folgt (da die betrof-
fenen Beschäftigten teilweise auch noch parallel andere Aufgaben wahrnahmen, 
sind nur ungefähre Angaben möglich):

Das für die Windkraft eingesetzte Personal wird insbesondere folgende Aufgaben 
für den gesamten Staatswald landesweit wahrnehmen: Identifikation geeigneter 
Windkraftflächen; Forstfachliche Prüfung geeigneter Flächen; Durchführung von 
erforderlichen Abstimmungsprozessen mit anderen Behörden, Kommunen oder 
Projektierern; Angebotsvorbereitungen, Angebotseinholungen; Angebotsauswer-
tungen; Ausarbeitung von Verträgen für die Standortvergabe; Betreuung laufen-
der Windenergieanlagen; Betreuung bereits abgeschlossener Gestattungsverträge 
und Kunden; Abrechnungen von Entgelten; Bereitstellung von Ausgleichsflächen; 
Vertragsverhandlungen und -abschlüsse über Ausgleichsflächen; Abstimmungs-
arbeiten mit 21 Forstbezirken zu den genannten Aufgaben.

13.  welche Maßnahmen sie konkret vorsieht, um die aus ihrer Sicht notwendige 
Vereinheitlichung, Digitalisierung und Qualitätssicherung der Flächennut-
zungspläne und Regionalpläne sowie die Anpassung der Windenergie-Tabu-
zonen der Flugsicherung an den tatsächlichen Bedarf (siehe auch Koalitions-
vertrag Seite 24) zu erreichen unter Angabe, ab wann sie jeweils mit ersten 
Ergebnissen rechnet;

Es wird davon ausgegangen, dass mit der notwendigen „Vereinheitlichung, Di-
gitalisierung und Qualitätssicherung der Flächennutzungspläne und Regionalplä-
ne“ die Bereitstellung der Flächennutzungs- und Regionalpläne zur Nutzung der 
Windenergie in Form von digitalen Geodaten in einheitlichem Format gemeint 
ist. Diese Bereitstellung ist bereits vorhanden. Das Geoportal Raumordnung Ba-
den-Württemberg ermöglicht einen zentralen, digitalen Zugang zu den Geodaten 
im Bereich der Landes- und Regionalplanung. Im Geoportal Raumordnung Ba-
den-Württemberg finden sich insbesondere auch die wirksamen Flächennutzungs- 
und Regionalpläne zur Nutzung der Windenergie. Die Regierungspräsidien füh-
ren zudem ein digitales Raumordnungskataster („Automatisiertes Raumordnungs-
kataster“ – AROK). Auch dort finden sich die Flächennutzungspläne zur Nutzung 
der Windenergie. Die Datenbereitstellung in einem einheitlichen Datenformat als 
Shapefiles ist somit möglich.

Für die Bereitstellung neuer Flächen für die Windenergienutzung wurde das Be-
wertungsverfahren der Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS) auf Grundlage ge-
sicherter, anerkannter neuer Erkenntnisse geschärft und angewendet. Eine Moder-
nisierung der Drehfunkfeuer-Infrastruktur und weitere Anpassungen der Verfah-
ren zur Bestimmung der Vorbelastungen durch die DFS sind notwendig, um eine 
Verringerung des Prüfbereichs bei DVOR-Drehfunkfeuern von 15 auf 10 km zu 
ermöglichen. Die Flugnavigation wird nach den Plänen der DFS außerdem ver-
stärkt und beschleunigt auf satellitengestützte Verfahren ausgebaut, sodass Dreh-
funkfeuer teilweise entfallen können.
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14.  welche Waldfläche durch das von ihr anvisierte Ziel, bis zu 1.000 Windener-
gieanlagen im Staatswald und auf landeseigenen Flächen zu errichten, gero-
det werden und nach § 9 Landeswaldgesetz wieder aufgeforstet werden muss 
unter Angabe, inwiefern diese Wiederaufforstungen auch Auswirkungen auf 
artenreiches Offenland haben werden;

Eine Windkraftanlage benötigt nach Abschluss der Bauphase eine Fläche von 
durchschnittlich 0,5 Hektar, die damit nicht mehr dem Wald zur Verfügung steht. 
Für die Bauphase wird eine zusätzliche Waldfläche von durchschnittlich 0,2 bis 
0,4 Hektar pro Windkraftanlage benötigt, die aber nach Abschluss der Baumaß-
nahmen wieder aufgeforstet und somit wieder Wald wird. Prinzipiell werden die 
Eingriffe in den Wald auf das absolut notwendige Maß beschränkt und entspre-
chende Freiflächen (z. B. vorhandene Waldwege, Wegeränder) insbesondere in der 
Bauphase berücksichtigt, um somit keine zusätzlichen Bäume fällen zu müssen.

Zur Aufforstung eines Flurstückes in der offenen Landschaft ist bei der zuständi-
gen Behörde (Landwirtschaftsamt) ein Aufforstungsantrag zu stellen. Das Land-
wirtschaftsamt entscheidet in Absprache mit der Forstbehörde, der Umweltbe-
hörde und der Gemeinde aufgrund der rechtlichen Vorgaben, ob der Antrag zur 
Aufforstung genehmigt wird. In diesem Zuge erfolgt auch eine arten- und natur-
schutzrechtliche Prüfung. Eine standortbezogene Vorprüfung schreibt das Um-
weltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) ab einer Fläche von 2 ha vor.

15.  welche Kosten durch die Rodungen und Wiederaufforstungen insgesamt ent-
stehen werden.

Für das Land entstehen durch die Flächenbereitstellung für die Windkraft keine 
Kosten für Rodungen und Wiederaufforstungen, da diese durch vertragliche Re-
gelungen regelmäßig von den Vertragspartnern bzw. Projektierern zu tragen sind.

Walker
Ministerin für Umwelt,
Klima und Energiewirtschaft
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Anlage
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